
Gemeinde Seeshaupt 
 

 

Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Seeshaupt – Süd I“  

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.03.2011 unter TOP 56 die Änderung des Fläche-
nnutzungsplanes im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seeshaupt Süd I“, 
Gemarkung Seeshaupt, beschlossen. Der Geltungsbereich ist aus dem beigefügten Lageplan er-
sichtlich. 

Mit der Erarbeitung des Planentwurfes sind Architekt Reiser, München, und Landschaftsarchitekt 
Christoph Goslich, Dießen, beauftragt worden. 

Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird durchgeführt. 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor: 

Informationen zum Schutzgut Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere, Landschaftsbild und 
Mensch. Die Einzelheiten sind dem Umweltbericht in der Begründung, Ziffer 5, Seite 8 ff. zu ent-
nehmen. Darüber hinaus liegt die naturschutzfachliche Stellungnahme des Dipl.Biologen Kleiner, 
Unterammergau, vor, mit einer naturschutzfachlichen Relevanzprüfung, die ergänzende Informati-
onen zum Landschafts-, Biotop- und Artenschutz und einen Vorschlag zur Gebietsentwicklung 
enthält. 

Die Planung kann in der Zeit   

vom 05.04. – 13.05.2011 

im Rathaus, Weilheimer Str. 1 – 3, 82402 Seeshaupt, Zimmer 3, während der üblichen Öff-
nungszeiten (Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr) eingesehen 
werden. 

Während dieser Zeit kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Auf Wunsch wird die Planung auch erläutert. 
Bedenken und Anregungen können während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gemacht werden können. 

Seeshaupt, den 04.04.2011 

 
 

Bernwieser 
1. Bürgermeister 

Anschlag an der Amtstafel: 
Ausgehängt am:      04.04.2011     Datum:  ................................. 
 
Abgenommen am:   16.05.2011     Unterschrift: ................................. 


